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Aus dem Gemeindehaus 

 
 

Ergebnisse Gemeindeversammlung 

vom 28. November 2025 

An der Versammlung waren 36 Stimmbe-
rechtigte (Stimmbeteiligung: 7.27 %) und 7 
Gäste anwesend. 
 
 Ehrung Jungbürgerinnen und  
 Jungbürger 

 Fünf Personen werden neu in den Kreis 
der Stimmberechtigten aufgenommen. 
Drei davon konnten an der Versammlung 
persönlich begrüsst werden. 

 
 Budget 2026 

 Das Budget 2026 wird einstimmig geneh-
migt. 

 Beim allgemeinen Haushalt (Steuerhaus-
halt) ist ein Aufwandüberschuss von 
Fr. 72'908 vorgesehen. Die Steueranlage 
beträgt unverändert 1.85 Einheiten. Bei 
den gebührenfinanzierten Spezialfinan-
zierungen ist ein Aufwandüberschuss von 
Fr. 26'293 geplant. Im Gesamthaushalt 
wird somit ein Aufwandüberschuss von 
Fr. 99'201 erwartet. Für das Jahr 2026 
sind Bruttoinvestitionen von Fr. 716'000 
beabsichtigt. 

 

 

Eingabeschluss nächste Ausgabe 

"Der Landiswiler" Nr. 374 erscheint am 
12. Februar 2026. Allfällige Beiträge kön-
nen der Gemeindeverwaltung Landiswil, 
info@landiswil.ch, laufend bis spätestens 
am 23. Januar 2026 zugestellt werden. 
Besten Dank. 
 

Impressum Nr. 373 Dezember 2025 

Titelbild 
Ausblick von der Schmitte Richtung Kirche 
Foto: Rosa Kirchhofer 

Herausgeberin 
Einwohnergemeinde Landiswil - www.landiswil.ch 

Redaktion 
Gemeindeverwaltung Landiswil 
Telefon 031 701 22 52 
E-Mail info@landiswil.ch 
Post  Dorf 59b, 3434 Landiswil 

 Kreditabrechnung: Gemeindestrasse  
 Nesselgraben, Sanierung 

 Die Versammlung nimmt die Kreditab-
rechnung für die Sanierung der Gemein-
destrasse Nesselgraben zur Kenntnis. 
Der ursprüngliche Kredit von Fr. 240'000 
wird um Fr. 92'893 unterschritten. Die Re-
alisierungskosten betragen Fr. 147'107. 
Für die Finanzierung der Ausgabe konn-
ten Fr. 100'000 aus der Spezialfinanzie-
rung Mehrwertabschöpfung entnommen 
werden. 

 
 
 

Nachrichten aus dem Gemeinderat 

Erscheinungsdaten "Der Landiswiler" 
Der Gemeinderat legte die Erscheinungs-
daten für den "Der Landiswiler" auf verbind-
lich vier pro Jahr fest. Ab 2026 wird jeweils 
Mitte Februar, im Mai/Juni (Frühlingsver-
sammlung), Mitte Juli sowie im Oktober/No-
vember (Herbstversammlung) eine Aus-
gabe erscheinen. Weitere Publikationen  
sind nach Bedarf möglich.  

Für 2026 gelten folgende Daten: 

Nr. Eingabeschluss Erscheinungsdatum 
374 23.01.2026 12.02.2026 
375 15.05.2026 03.06.2026 
376 26.06.2026 17.07.2026 
377 23.10.2026 13.11.2026 
 
Mehrzweckgebäude, Lüftungsraum 
Im Lüftungsraum des Mehrzweckgebäudes 
haben sich mehrere Fermacell-Platten von 
der Decke gelöst. Der Gemeinderat hat die 
Behebung des Schadens umgehend in Auf-
trag gegeben. 
 
Umsetzung Strassen- und Wegreglement 
Der Gemeinderat informiert über folgende  
Möglichkeiten:  

Glatteisbekämpfung: Im laufenden Winter 
bleibt die Praxis unverändert. Ab dem Win-
ter 2026/27 kann bei den Strassen Klassen 
3 und 4 das Salzen der Gemeinde übertra-
gen werden. Die Dienstleistung wird dem 
Gesuchstellenden mit einem Pauschalbei-
trag belastet. Das Salzen findet jeweils im 
Anschluss an die Tour auf den Strassen  
Klasse 1 und 2 statt. 

mailto:info@landiswil.ch
http://www.landiswil.ch/
mailto:info@landiswil.ch
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Betrieblicher Unterhalt: Bei den Strassen 
Klasse 3 können die Betroffenen ab sofort 
die Wegequipe der Gemeinde mit dem be-
trieblichen Unterhalt beauftragt werden. 
Der Umfang der Arbeiten wird in einer Ver-
einbarung geregelt. Die Kosten für die ge-
leisteten Arbeiten sind vom Gesuchstellen-
den zu tragen. Nach Artikel 45 Strassen- 
und Wegreglement richtet die Gemeinde  
jährlich Gemeindebeiträge aus.  

Für beide Leistungen sind die entsprechen-
den Gesuche schriftlich bei der Gemeinver-
waltung einzureichen.  

Bei Fragen wenden Sie sich an den zustän-
digen Ressortleiter, Martin Wüthrich, Tel. 
079 746 39 84, oder an die Gemeindever-
waltung Landiswil, Tel. 031 701 22 52. 
 

Gemeindeversammlungen - Daten 2026 
 Mittwoch, 17.6.2026, 20.00 Uhr, und 
 Freitag, 27.11.2026, 20.00 Uhr  
in der Mehrzweckhalle Obergoldbach 
 

Gemeindeverwaltung 

Öffnungszeiten über Weihnachten /  

Neujahr 2025/26 

Die Gemeindeverwaltung bleibt vom 
Mittwoch, 24.12.2025 bis  
Sonntag, 04.01.2026 geschlossen 

Ab Montag, 5. Januar 2026 gelten die übli- 
chen Öffnungszeiten. 

Bei Notfällen erreichen Sie uns unter der  
Telefonnummer 079 547 35 83. 

Vielen Dank für Ihr Verständnis. 
 

Stundenrapporte 

Spesenabrechnungen 2025 

Wir erinnern: Für alle angefallenen Stun-
den und Spesen im Jahr 2025 sind die 
Stunden- und Spesenrapporte zwingend 
bis am 6. Januar 2026 bei der Gemeinde-
verwaltung Landiswil abzugeben (auch 
wenn im Dezember der grosse Teil bereits  
abgerechnet wurde). 

Bitte die vollständig ausgefüllten und un-
terschriebenen Rapporte vorgängig durch 
die Weg-, Schwellenmeister usw. visieren 
lassen.  

Kehrichtmerkblatt 2026 

Bitte beachten: Das Kehrichtmerkblatt 
2026 finden Sie auf den letzten zwei Seiten 
dieser Ausgabe. 
 
 

Kleine Nachrichten 

Zuzüge 

• Tschanz Carmen 
Thalacker 74a, Landiswil 

• Felis Marek 
Aspihüsi 91a, Obergoldbach 

 
Geburten 
17.10.2025 Schwizgebel Maël-Luca 
  Längacker 110, Obergoldbach 
 
Todesfälle 
Keine Todesfälle 
 
Besondere Geburtstage 
25.12.1933 Haldimann Hans, 
 Dorf 131c, Obergoldbach 
31.12.1935 Haldimann-Stucki Lisabeth, 
 Dorf 131c, Obergoldbach 
05.01.1933 Beer-Blaser Marie,  
 Landblick, Grosshöchstetten 
09.01.1935 Lehmann-Rentsch Elisabeth,
 Bären Biglen, Biglen 
27.01.1936 Brunner-Zimmermann Ruth, 
 Dahlia Lenggen, Langnau i. E. 
27.01.1935 Rindlisbacher Werner, 
 Dorf 98e, Obergoldbach 
07.02.1951 Fankhauser Alfred,  
 Hint. Siegenthal 21a, Landiswil 
12.02.1946 Kohler Walter, 
 Zimmermatt 40, Landiswil 
 
Diamantene Hochzeit 
26.02.1966 Bürki Hans und Erna 
 Dorf 94b, Obergoldbach 
 
Da sich die Rubrik "Kleine Nachrichten" 
grosser Beliebtheit erfreut, werden die Zu-
züge in unsere Gemeinde, die Geburten 
und Todesfälle sowie die hohen Geburts- 
und Hochzeitstage trotz verschärften Da-
tenschutzbestimmungen weiterhin im "Der 
Landiswiler" publiziert. Wer für sich keine 
solche Publikation wünscht, wird gebe-
ten, dies frühzeitig der Gemeindeverwal-
tung Landiswil mitzuteilen. 



 

Seite 4 
 

Der LANDISWILER  Nr. 373 Dezember 2025 

 
 

Datenschutz / Datensperre 

Alle Einwohnerinnen und Einwohner kön-
nen verlangen, dass ihre Personendaten 
aus der Einwohnerkontrolle im Rahmen 
von Listenauskünften (Daten über mehrere 
Personen) an Privatpersonen und Vereine 
nicht bekannt gegeben werden dürfen. Für 
kommerzielle Zwecke erteilt die Gemeinde 
keine Listenauskünfte.  
 
Das Formular für die Beantragung der Da-
tensperre kann bei der Gemeindeverwal-
tung Landiswil, Tel. 031 701 22 52, bezo-
gen werden. 
 
 
 

Wildhüter ab 1. Januar 2026 

Ab 1. Januar 2026 ist Franz Lemann als 
Wildhüter für die Gemeinde Landiswil zu-
ständig. Er ist unter der Telefonnummer 
0800 940 100 / 2233 erreichbar.  
 
Sein Vorgänger, Peter Siegenthaler, Zoll-
brück, wird per Ende 2025 nach 34 Dienst-
jahren pensioniert. 
 
 
 

Veranstaltungskalender 2026 

Der Veranstaltungskalender wird weiterhin 
auf der Homepage nachgeführt. Veranstal-
tungen oder nachträgliche Änderungen/ 
Absagen können der Verwaltung laufend 
gemeldet werden. 
 
Der Papierversand an alle Haushalte ent-
fällt. Gerne publizieren wir die Anlässe 
auch im "Der Landiswiler". Publikations-
wünsche und allfällige Flyer können uns 
laufend per Mail zugestellt werden. 
 
 
 

Behördenverzeichnis 

Das aktuelle Behördenverzeichnis der Ge-
meinde Landiswil ist abrufbar unter 
www.landiswil.ch > Behörden > Behörden-
verzeichnis. Ein gedrucktes Verzeichnis 
kann bei der Gemeindeverwaltung kosten-
los bezogen werden.  

Gewichtsbeschränkung auf 

Gemeindestrassen  

Die am 10.12.2014 und 19.10.2016 durch 
den Gemeinderat beschlossene und vom 
Tiefbauamt des Kantons Bern genehmigte 
Gewichtsbeschränkung Höchstgewicht 
12 t bei Tauwetter wird bei entsprechen-
der Witterung in diesem Winter wiederum 
in Kraft gesetzt. 
 
Gültigkeit: Während der Auftauperiode, 
jedoch längstens bis am 30. April 2026. 
Die betroffenen Strassenstücke werden 
bei Bedarf signalisiert. Die Gewichtsbe-
schränkung gilt bis zum Entfernen der Sig-
nale. Wir machen darauf aufmerksam, 
dass notwendige Transporte noch vor der 
Auftauperiode zu erfolgen haben. 
 
Für absolut unerlässliche und nicht auf-
schiebbare Transporte können mündlich 
oder schriftlich beim zuständigen Gemein-
derat Martin Wüthrich, Tel. 079 746 39 84, 
oder der Gemeindeverwaltung Landiswil, 
Tel. 031 701 22 52, Ausnahmebewilligun-
gen beantragt werden. 
 
 
 

Abwasser- und Wasserversorgung, 

Gebühreneinforderung 2025  

Mit der Änderung der Abwasserentsor-
gungs- und Wasserversorgungsgebühren-
verordnungen per 1.1.2025 wurde der 
Stichtag für die Gebühreneinforderung vom 
30. Juni auf den 31. Dezember verschoben. 
 
Im Jahr 2025 werden für die Übergangspe-
riode 2024/25 daher zwei Rechnungen er-
stellt. Eine Akontorechnung wurde im Som-
mer 2025 versendet. Gestützt auf die Able-
sung der Wasseruhren erfolgt per 31. De-
zember nun die Schlussabrechnung. Der 
Rechnungsversand findet im Januar 2026 
statt.  
 
Bitte beachten Sie, dass die Bemessungs-
periode ausnahmsweise 18 Monate be-
trägt (1.7.2024 bis 31.12.2025). 
 
 
 

http://www.landiswil.ch/
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Abstimmungen / Wahlen - Hinweise 

Ausgefüllte Stimm- oder Wahlzettel unge-
faltet ins separate Stimmkuvert legen. 
Stimmkuvert zukleben.  

Stimmkuvert zusammen mit der unter-
schriebenen Ausweiskarte ins Zustell- und 
Antwortkuvert legen. 
 
 Denken Sie daran, bei der brieflichen 

Stimmabgabe immer die Ausweiskarte 
eigenhändig zu unterschreiben. Fehlt 
die Unterschrift muss Ihre Stimme als un-
gültig erklärt werden. 

 
 Zustell- und Antwortkuverts, die mit der 

Post der Gemeinde zugestellt werden, 
müssen von den Stimmberechtigten fran-
kiert werden.  

 
 Unfrankiert können Sie die Zustell- und 

Antwortkuverts bei der Gemeindeverwal-
tung rechtzeitig in den Briefkasten legen 
oder während der Öffnungszeiten am 
Schalter abgeben.  

 
 

Wärmeverbund Landiswil AG 

Jahresergebnis 2024/25 

Das Geschäftsjahr vom 1.7.2024 bis 
30.6.2025 war geprägt von Massnahmen 
zur Verbesserung der finanziellen Situa-
tion. Aufgrund der noch ungenügenden 
Auslastung der Anlage resultierte ein Ver-
lust, der dank Gemeindeverzicht auf Ver-
zinsungen und Dienstleistungen teilweise 
abgefedert werden konnte. Zudem wurde 
die Abschreibungsmethode von linear auf 
progressiv umgestellt, was dem tatsächli-
chen Nutzungsverlauf der Anlage besser 
entspricht. 
 
Durch diese Schritte konnte das Geschäfts-
jahr ausgeglichen abgeschlossen werden; 
das Eigenkapital blieb stabil. Das Fremdkapi-
tal wurde durch die Reduktion der flüssigen 
Mittel von Fr. 600’000 auf Fr. 550’000 leicht 
reduziert. 
 
Zentrale Ziele bleiben eine höhere Auslas-
tung, die Optimierung der Ausgaben, der 
weitere Aufbau des Eigenkapitals sowie der 
Abbau des Fremdkapitals durch Einnah- 
menüberschüsse. 
 
Der Verwaltungsrat wird weiterhin aktiv an 
der Verbesserung der Ausgaben und Ein-
nahmen arbeiten und die damit verbunde-
nen Auswirkungen sowie Chancen offen 
und klar an die Betroffenen weitergeben. 
 
Landiswil, 8. Dezember 2025 

Wärmeverbund Landiswil AG 
Die Verwaltungsräte: 
Samuel Wittwer, Präsident 
Toni Brunner 
Martin Neuhaus 
 
 
 

Wasserversorgung – 

Untersuchungsergebnisse 

Offizielle Orientierung der Wasserbezüge-
rinnen und -bezüger:  
 
Entnahme am 24.9.2025 vom Verteilnetz 
WALL, Probeentnahmestelle: 
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 Reservoir Blasenwald 
Physikalische und chemische Ergebnisse: 
Nitrat 4.0 mg/l 
Gesamthärte    26.0 °f 
 
 Quelle Längacker 
Physikalische und chemische Ergebnisse: 
Nitrat 5.0 mg/l 
Gesamthärte    20.0 °f 
 

Gesamthärte in  
°f Härtebereich 

Härtebereich 

0 – 15 Weich 

15 – 25 Mittelhart 

über 25 Hart 

 
Die biologischen Ergebnisse entspre-
chen den gesetzlichen Vorgaben. 
 
Weitere Auskünfte erteilen: 
Gemeindeverwaltung Landiswil 
Dorf 59 b, 3434 Landiswil, 
Tel. 031 701 22 52, oder 
Stefan Baumann, Brunnenmeister WALL, 
Tel. 079 245 70 77. 
 
 

 
Aus der Schule 

 
 

 

Gesucht: Lehrpersonen für 

längere Stellvertretung  
 

 10 Lektionen Gestalten textil & technisch  
 in Obergoldbach ab 9.2.2026 
 11 Lektionen Englisch, NMG, evtl. bild.  
 Gestalten in Landiswil, ab 2.3.2026 

Stellenausschreibungen unter 
www.schule-arni-landiswil.ch.  

 
Gemischtes 

 
 

Fahrplan Postauto 

Der Fahrplan der Postautolinie Nr. 30.472 
Lützelflüh-Landiswil-Obergoldbach-Arni-
Biglen bleibt nach dem Fahrplanwechsel im 
Dezember 2025 unverändert gültig. 
 
Bei der Gemeindeverwaltung kann der ak-
tuelle Ausdruck des Fahrplans Nr. 30.472 
bezogen werden. Der Auszug ist auch auf 
der Website www.landiswil.ch > Dorfleben 
aufgeschaltet. 
 
 
 

Feiertage: malreden 

ist erreichbar 

Die Adventszeit und die Feiertage sind für 
viele Menschen eine Zeit des Zusammen-
kommens. Gleichzeitig erleben manche 
diese Tage ohne vertraute Gespräche und 
ohne jemanden, mit dem sie Erlebnisse 
oder Gedanken teilen können. Genau hier 
wirkt malreden. Das telefonische Ge-
sprächsangebot bleibt auch über Weih-
nachten hinweg für ältere Menschen er-
reichbar. 
 
Für viele bedeutet die Weihnachtszeit 
Wärme und Begegnungen, für andere kann 
sie herausfordernd sein. Wer in diesen Ta-
gen das Bedürfnis hat, zu erzählen oder 
sich auszutauschen, findet bei malreden 
ein zugewandtes Gegenüber. Geschulte 
Freiwillige nehmen täglich von 9.00 bis 
20.00 Uhr Anrufe entgegen, schenken Zeit 
und hören aufmerksam zu.  
 
Das Angebot ist kostenlos, anonym und 
vertraulich unter der Telefonnummer 
0800 890 890 erreichbar. 
 
 
 
 
 
 

http://www.schule-arni-landiswil.ch/
http://www.landiswil.ch/
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Regionale Alters- & Generationen- 

arbeit: Themennachmittage 

Herzliche  
Einladung zu den  
Themen- Anlässen  
"Sicher ist sicher"  

Eintritt frei  
Kollekte 
 
SICHER IN DIE RENTE, TIPPS FÜR 
UNTER 65-JÄHRIGE 
Referat von einer Fachperson der Raiffei-
senbank mit finanziellen Tipps vor dem Ein-
tritt in die Rente. Anschliessend gemüt- 
licher Austausch bei Punsch und Gebäck. 

Mittwoch, 14. Januar 2026,  
19.00 - ca. 21.00 Uhr, Biglen, Aula im  
Primarschulhaus, Feltschenweg 6 
 

WENNʼS PLÖTZLICH ZUVIEL WIRD 
Referat von Basil Glanzmann (Berner Ge-
sundheit) zu Prävention und Unterstützung 
in herausfordernden Situationen (Überlas-
tung, Wut, Konflikte, problematischer 
Genussmittelkonsum, Verletzungen, Über-
griffe). Anschliessend gemütlicher Aus- 
tausch bei Kaffee/Tee und Kuchen. 

Donnerstag, 26. Februar 2026, 
14.00 - ca. 16.00 Uhr, Bowil, Blockhaus 
Schächli, Alte Hauptstrasse 7 
 

WEGWEISER ZU  
ERGÄNZUNGSLEISTUNGEN 
Referat von Margret Streit (Pro Senectute) 
zum Umgang mit der AHV, Ergänzungsleis-
tungen oder der Hilflosenentschädigung im 
Alltag. Anschliessend gemütlicher  
Austausch bei Kaffee/Tee und Kuchen. 

Freitag, 20. März 2026.  
14.00 - ca. 16.00, Uhr, Walkringen, 
Sternenzentrum, Hauptstrasse 9 
 
Wir freuen uns auf Sie! Gemeinderätinnen 
und Gemeinderäte der regionalen Alters- 
und Generationenarbeit. 

Transport: Brauchen Sie eine Mitfahrgele-
genheit? Melden Sie sich bei Ihrer Gemein-
deverwaltung. 
 

 

Amicus 

Umstellung auf digitale ePetCard 

Gerne informieren wir Sie über einige Än-
derungen bei Amicus: Ab Januar 2026 wird 
die bisherige physische PetCard abge-
schafft. Bei Neuregistrierungen von Hun-
den versenden wir weiterhin eine Registrie-
rungsbestätigung per Post. Als kostenlose 
Alternative zur physischen PetCard wird die 
digitale ePetCard in der neuen Animundo 
Applikation eingeführt. Mit der ePetCard 
haben Hundehaltende ihre Daten jederzeit 
digital verfügbar. 
 
Was bleibt gleich und was ändert sich? 
Die bestehenden Funktionen in Amicus 
bleiben unverändert. Die ePetCard dient 
als Ergänzung zu Amicus als digitale Aus-
weislösung. 
 
Hundehaltende können die meisten Pflicht-
meldungen (Weitergabe, Übernahme und 
Tod des Hundes) neu auch bequem am 
Handy in der animundo-App vornehmen. 
 
Registrierungspflicht 
Alle in der Schweiz wohnhaften Hundehal-
tenden müssen in der nationalen Hundeda-
tenbank Amicus registriert sein. 
 
Sie werden demnächst oder sind bereits 
Hundehalterin oder Hundehalter. Was 
müssen Sie tun? 
Ersthundehaltende müssen sich vorgängig 
bei den Einwohnerdiensten des Wohnortes 
melden. Diese erfassen Ihre Personalien in 
der zentralen Hundedatenbank Amicus. 
Ihre Benutzerdaten erhalten Sie anschlies-
send per Post oder E-Mail. Daraufhin kann 
die Registrierung über den Tierarzt erfol-
gen. 
 
Welpen müssen in den ersten drei Monaten 
vom Tierarzt einen Mikrochip implantiert er-
halten. Führen Sie einen Hund aus dem 
Ausland ein, so müssen Sie innerhalb von 
zehn Tagen nach der Einfuhr dessen Kenn-
zeichnung von einem Tierarzt überprüfen 
lassen. Der Tierarzt registriert anschlies-
send in beiden Fällen den Hund in Amicus. 
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Innert einer zehntägigen Frist sind Amicus 
zudem folgende Mutationen zu melden: 

• Weitergabe (z.B. Verkauf oder 
Schenkung)  

• Übernahme (z.B. Kauf oder Ge-
schenk)  

• Export und Tod des Hundes 
 
Sie können dies entweder über www.ami-
cus.ch oder über die kostenlose Applikation 
animundo erfassen. Sobald Sie Ihr Amicus-
Konto mit animundo verbinden, können Sie 
Ihre registrierten Hunde und die elektroni-
sche ePetCard einsehen sowie Halter-
wechsel und Vermisstmeldungen verwal-
ten. Zudem bietet animundo weitere zahl-
reiche praktische Funktionen rund um Ihr 
Haustier. Weitere Informationen finden Sie 
unter www.animundo.ch. 
 
Namens- und Adressänderungen müssen 
direkt den Einwohnerdiensten bekanntge-
geben werden. 
 
Sie sind bereits Hundehalter. Was ist ab 
2026 neu für Sie? 
Wenn Sie bereits einen Hund besitzen, 
können Sie diesen wie bisher über 
www.amicus.ch verwalten oder alternativ 
die kostenlose Applikation animundo nut-
zen. Sobald Sie dort Ihr Amicus-Konto ver-
binden, können Sie Ihre registrierten Hunde 
einsehen, Weitergabe (z.B. Verkauf oder 
Schenkung), Übernahme (z.B. Kauf oder 
Geschenk) und Tod Ihres Hundes melden, 
sowie Vermisstmeldungen verwalten. Die 
bisherige PetCard kann nicht mehr nachbe-
stellt werden, sondern steht Ihnen als elekt-
ronische ePetCard auf animundo zur Ver-
fügung. Zudem bietet animundo weitere 
zahlreiche praktische Funktionen rund um 
Ihr Haustier. Weitere Informationen finden 
Sie unter www.animundo.ch. 
 
Namens- und Adressänderungen müssen 
direkt den Einwohnerdiensten bekanntge-
geben werden. Möchten Sie Hundedaten 
ändern, so wenden Sie sich bitte an den 
Tierarzt. 
 
Weitere Informationen zu den Änderungen 
finden Sie unter www.amicus.ch. 
 
 

Achtung: Einbruchdiebstahl! 

 

https://t8758bf5e.emailsys1a.net/c/93/8773610/11800/0/26975092/936/710698/3c188d1808.html
https://t8758bf5e.emailsys1a.net/c/93/8773610/11800/0/26975092/936/710689/c4b93cbf48.html
https://t8758bf5e.emailsys1a.net/c/93/8773610/11800/0/26975092/936/710700/96baefbbe3.html
https://t8758bf5e.emailsys1a.net/c/93/8773610/11800/0/26975092/936/710689/c4b93cbf48.html
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Spaghetti-Festival 

 
 

ELKI –Turnen 

Bisch ou drbi? 

Für jedes Ching ab 

2 jährig ds  

Obergoldbach ir  

Turnhaue immer am 

Mäntig vo 09.00 –10.00 Uhr 

Dr zwöit Block fat am 5. Januar 2026 a  

u hört vor de Früehligsferie. 

Choschte tuets pro Block u Ching  

CHF 50.—.  

Tüet euch doch bitte amäude. 

Mir freue üs uf euch !!! 

Tini Baumann 

Marianne Locher, 076 370 05 50  
 
 

Jodlerklub  

Grosshöchstetten 

Jahreskonzert  
in der Mehrzweckhalle in  
Obergoldbach 

Freitag 16. Januar 2026 20.00 Uhr 
Samstag 17. Januar 2026 20.00 Uhr 
Sonntag 18. Januar 2026 13.00 Uhr 

www.jkgrosshoechstetten.ch 
 

http://www.jkgrosshoechstetten.ch/
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      EINWOHNERGEMEINDE LANDISWIL 
   

   Kehrichtmerkblatt 2026 
 

                                                 Bitte aufbewahren!!!                                              

 

Zur Beantwortung von Fragen stehen Toni Brunner, Tel. 079 504 70 55 oder die  
Gemeindeverwaltung, Tel. 031 701 22 52 zur Verfügung. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hauskehricht / Sperrgut mit Marken 
 

Sammelplätze / Containerstandorte sind: 
Landiswil: - Ramisberg Obergoldbach: - Mehrzweckgebäude 
 - Dorfplatz  - Längacker 
    - Ochsenwald 
 

Alle Abfälle, die nicht gesondert gesammelt, wiederverwertet oder kompostiert werden können, werden in den  
offiziellen Kehrichtsäcken, in den mit entsprechenden Gebührenmarken versehenen Gebinden oder versehen mit 
der entsprechenden Anzahl Sperrgutmarken an folgenden Montagen jeweils ab 10.30 Uhr abgeführt: 
 

05. und 19. Januar 13. und 27. April06. und 20. Juli 12. und 26. Oktober 
02. und 16. Februar 11. und 22*. Mai03./17. und 31. Aug. 09. und 23. November 
02./16. und 30. März 08. und 22. Juni14. und 28. Sept. 07. und 21. Dezember 

*Abfuhr FREITAG anstelle Pfingstmontag, 25.05.2026 
 

Behälter, Gebinde und Sperrgut dürfen frühestens einen Tag vor der Abfuhr bereitgestellt werden! 

 

Sackgebühr / Verkaufsstellen  

 

Bei der Verkaufsstelle Gemeindeverwaltung Landiswil, 
können folgende Säcke und Marken bezogen werden: 
 

  17-l-Sack-Rolle Fr. 10.00 (bis 2.5 kg/Sack)  
  35-l-Sack-Rolle Fr.  19.00 (bis 5 kg/Sack) 
  35-l-Marke Fr.  1.90 (bis 5 kg) 
  60-l-Marke Fr.  3.20 (bis 8,5 kg) 
110-l-Marke Fr.  5.80 (bis 18 kg) 
Sperrgutmarke Fr.  7.80 (bis 30 kg und 1.5 m Länge) 
Containermarke Fr.  24.20 (800-l-Marke – max. 115 kg) 
 

Bitte jeweils das Höchstgewicht der einzelnen Säcke und Sperrgutgegenstände beachten, dieses darf nicht über-
schritten werden. 
 
 

Altmetall- und gebührenpflichtige Sperrgutsammlung 
 

Dienstag, 12. Mai 2026 9.00 - 11.00 Uhr Schulhausplatz, Obergoldbach 
 

 
 

Für Personen, die das Material nicht am Sammeltag selber anliefern können, besteht am Vorabend von 
19.00 - 20.00 Uhr eine zusätzliche Anliefermöglichkeit. 

➢ Die Sperrgutgegenstände sind mit den entsprechenden Sperrgutmarken zu versehen. 
➢ Maximalgewicht und Maximallänge für Sperrgut: 30 kg und 1.5 m 
➢ Die Weisungen des Aufsichtspersonals sind einzuhalten. 
➢ Allfällige Entsorgungsgebühren und Transportkosten werden von der Firma Aeschbacher direkt auf 

dem Platz einkassiert. 
➢ Vor oder nach den offiziellen Anlieferzeiten darf kein Material deponiert werden!!! 
➢ Nicht übernommen werden  

- Bauabfälle, Steine, Aus- und Abbruchmaterial 
- Chemikalien 
- Oele und Fette 
- Glas 
- Stoffe und Lumpen 

Achtung: 
 

Verboten sind 
- das Wegwerfen, Ablagern oder Zurücklassen von Abfällen im Freien oder im Wald 
- das Entsorgen von Abfällen über die Kanalisation 
- das Verbrennen von Abfällen (insbesondere Holzabfälle aller Art wie z. B. Holzfaser- und Spanplatten, be-

schichtetes oder bemaltes Holz, Presslinge, Papierbriketts usw.) 

Zur Beantwortung von Fragen stehen Toni Brunner, Tel. 079 504 70 55 oder die 
Gemeindeverwaltung, Tel. 031 701 22 52 zur Verfügung. 

“Bring Plastic Back”  
 

Abfallsäcke speziell für die Trennung von 
Hauskehricht und Plastik: 
 

35-l-Sack-Rolle Fr.  19.00 (bis 5 kg/Sack) 
60-l-Sack-Rolle Fr. 32.00 (bis 8.5 kg/Sack) 
 

Sammelcontainer befinden sich beim Mehr-
zweckgebäude in Obergoldbach. 
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Aluminium, Konservendosen/Weissblech 

Container beim Mehrzweckgebäude Obergoldbach  
benutzen (werktags von 07.00 – 20.00 Uhr). 

Aushubmaterial 

Deponiemöglichkeit in der Kiesgrube Chratzmatt 
Anmeldung bei: Fr. Blaser AG, Tel. 034 460 14 14   
 

Kostenpflichtig! 
Kein Abbruchmaterial! 

Batterien 

Rückgabe verbrauchter Batterien und defekter Akkus 
an die Verkaufsstellen. Autobatterien können zur Altstoff-
sammlung der Firma Aeschbacher gebracht 
werden (Gebührenpflichtig). 

Altpapier und Kartonsammlung der Schule 

Donnerstag, 21. Mai 2026 
Donnerstag, 29. Oktober 2026 
jeweils von 07.45 – 12.00 Uhr 
Schulhausplatz Obergoldbach und 
Dorfplatz Landiswil 
 

Angenommen werden nur Papier und Karton gebün-
delt oder in Säcken. 
 

Die Bevölkerung wird gebeten, das Sammelgut selber 
auf die Sammelplätze zu bringen und sich an die An-
nahmezeiten zu halten. 

Grüngut 

Kompostierbare Abfälle sind privat oder landwirtschaft-
lich zu verwerten! 
Wo dies nicht möglich ist, können kompostierbare Ab-
fälle bei Hans Schenk, Dorf 89, Obergoldbach, Tel. 
079 414 68 61 angemeldet und nach seinen Weisun-
gen deponiert werden. 
Äste und Baumschnitt (Winterschnitt) 
können bei Heinz Jakob, Thalacker 74a, Landiswil, 
Tel. 079 379 45 28 angemeldet und gemäss seinen 
Weisungen zum Hacken deponiert werden. Für grös-
sere Mengen werden Gebühren erhoben. 

Tierkadaver 

Regionale Tierkörpersammelstelle ARA Mittleres Em-
mental, Wintersei, Rüegsauschachen. 
Tel. 034 460 30 11 
Annahmezeiten: Montag – Freitag 09.00 – 11.00 Uhr 
Nur in Notfällen kann ausserhalb der Öffnungszeiten 
mit telefonischer Voranmeldung angeliefert werden. 

Glas 

Der Altglascontainer steht beim Mehrzweckgebäude in 
Obergoldbach (werktags 07.00 – 20.00 Uhr). Wir bitten 
Sie, folgendes zu beachten: 
- keine Verschlüsse 
- kein Flachglas (Fensterscheiben, Spiegel) 
- Farbtrennung einhalten 
- Anliefergebinde (Schachteln etc.) wieder 
 mitnehmen und vorschriftgemäss entsorgen 

Tonerkartuschen und Tintenpatronen  

Sammelbox Gemeindeverwaltung. Leere Toner- kartu-
schen und Tintenpatronen können auf der Gemeinde-
verwaltung Landiswil abgegeben werden. 
 

Altöl 

Sammelstelle beim Gemeindewerkhof in Lützelflüh (ne-
ben der Kulturmühle) 

Kühlgeräte, Haushaltgeräte, Elektronik 

Rückgabe an den Lieferanten des neuen Gerätes oder 
gegen Entrichtung der Transportkosten an die Altstoff-
sammlung der Firma Aeschbacher. 

Sonderabfälle, Gifte, Lösungsmittel 

Nicht mehr verwendbare oder verfallene Stoffe wie Benzin, Petrol, Ace-
ton, Nitroverdünner, Säuren, Laugen, Fotochemikalien, Fleckenmittel, 
Farb- und Lackresten, Unkrautvertilger, 
Schädlingsbekämpfungsmittel, Medikamente, Thermometer, usw. 
 

Annahmestellen: 
- Haushaltungen Apotheken, Drogerien, Landwirtschaftliche 

Genossenschaften und andere Verkaufsstellen 
 

- Gewerbe, Handel SOVAG, Brügg bei Biel (Tel. 058 404 37 40)  

Robi-Dog Säcke 

können gratis bei der Gemeindeverwaltung Landiswil 
bezogen werden. 

PET-Flaschen 

Blau-gelbe Sammelbehälter bei den Verkaufsstellen 
benützen. 

Pneus 

Pneus können zur Altstoffsammlung der Firma 
Aeschbacher gebracht werden (Gebührenpflichtig). 

Leuchtstoffröhren 
Stromsparlampen 

Rückgabe an die Verkaufsstellen oder zur Altstoff-
sammlung der Firma Aeschbacher bringen. 

Textil-Kleidersammlungen 

Sammelcontainer beim Mehrzweckgebäude in  
Obergoldbach stationiert. 
Regionale Sammlungen der Hilfswerke beachten. 
Zustellung der Sammelsäcke auf dem Postweg. 

Weitere Entsorgungs-möglichkeiten 
für grössere Mengen und Spezialab-
fälle 

AVAG Entsorgungsstation Langnau i. E. 

033 226 56 56 
Reinhard Recycling AG, Bigenthal 
031 701 04 30 

http://tel.search.ch/voip.html?tel=0323668080
http://tel.search.ch/voip.html?tel=0323668080

